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Geräte und Schutzsystem e zur bestimmungsgemäßen Venruendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtl inie 94/9/EG

EG-Bau musterprüfbeschein igungsnummer

PTB 02 ATEX 1O1O
(4) Gerät: Spaltrohrmotor für Pumpen Typen 2341 und 2345

(5) Herstel ler: Teikoku Electr ic Mfg. Co., Ltd

(6) Anschrif t :  60, Hirano, Shingu-cho, lbo-gun, Hyogo pref.,  Japan

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und C
darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(B) Die Physikal isch-Technische Bundesanstalt  bescheinigt als benannte Stel le Nr.0102 nach Art ikel 9 r
Richtl inie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9iEG) die Erfül lung r
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Gerä1
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereich
gemäß Anhang l l  der Richtl inie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraul ichen Prüfbericht PTB Ex O2-122A7 festgehalten.

(9) 'Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erful l t  durch Übereinstimmu
mit

EN 5001 4:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 EN 50019:2000

(10) Fal ls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für
sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(1 1) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegtt
Gerätes gemäß Richtl inie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtl inie gelten für die Herstel lu
und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigu
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

A
\!y ll 2 c EEx de llG T4 bzw. T3

Braunschweig, 15. April 2002

Dr.-'lng. [J)Klausm
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Güttigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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